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Die Teilung Paläftinas und ihre Alternativen.
Die zur Unterfuchung der Paläftina-Fragen nach dort entfandte

„Königliche Kommiffion",-unter dem Vorfitz von Lord Peel, hat, wie
bekannt fein dürfte, als Ausweg aus der Sackgaffe, in die die britifche
Politik in Paläftina geraten ift, die Teilung des Landes und die Bildung
je eines unabhängigen jüdifchen und arabifchen Staates vorgefchlagen.
Die Argumente für und gegen diefen Vorfchlag wurden in den letzten
Wochen in der Weltpreffe ausgiebig diskutiert; die Frage, die ja keine
nur lokale, fondern internationale Bedeutung hat, würde vielleicht einen
noch größeren Raum einnehmen, wenn nicht die gefpannte weltpoli-
tifche Situation mit den Ereigniffen in Spanien und im Fernen Often die
Gedanken fo ftark in Anfpruch nähme. Dennoch wird die Paläftina-
Frage in den nächften Monaten noch viel die Oeffentlichkeit befchäftigen,

da fich die wichtigften Inftanzen (Mandatskommiffion, britifches
Parlament) noch nicht endgültig feftgelegt haben und die Frage dem
Völkerbundsrat erft zur Behandlung vorliegen wird. Es erfcheint daher
angebracht, den augenblicklichen Stand der Dinge hier darzuftellen und
insbefondere zu unterfuchen, ob die Teilung wirklich den einzigen Ausweg

darfteilt, oder ob es Alternativen gibt und welche. (Eine Kenntnis
der allgemeinen Paläftina-Probleme, wie fie in einer früheren Nummer
diefer Zeitfchrift1) dargeftellt wurden, wird hierbei vorausgefetzt.) —

Die erfte Reaktion der beiden beteiligten Völker auf die Vorfchläge
der Kommiffion war ein emphatifches „Nein!" von arabifcher und
jüdifcher Seite. Aber während die Araber ihr intranfigentes Nein bisher
kompromißlos und — nach außen hin — einheitlich aufrecht erhalten,
haben die Juden (trotzdem wichtige Gruppen in allen Parteien gegen die
Teilung überhaupt und insbefondere gegen die Teilung in der heute vor-
gefchlagenen Form find) in den Zürcher Tagungen der Zioniftifchen
Organifation und der „Jewish Agency" deren Präfidenten, Profeffor
Weizmann, bevollmächtigt, mit der englifchen Regierung über die Einzelheiten

des Teilungsplanes (genauer: „über die Bedingungen für die
Schaffung eines jüdifchen Staates") in Verhandlung zu treten. Jedoch
bedeutet das an fich noch keine endgültige Annahme des Teilungsprinzips;

die erteilte Vollmacht enthält kein Recht zu Bindungen
irgendwelcher Art, und der auf Grund diefer Verhandlungen feftgeftellte
definitive, und, wie man hofft, verbefferte Plan, muß, falls er zuftande
kommt, einem neu zu wählenden zweiten Kongreß zur endgültigen
Entfcheidung vorgelegt werden. Wie diefe ausfällt, ift noch keineswegs
ficher; die endgültige Annahme des Teilungsplanes durch die Juden ift
nur dann wahrfcheinlich, wenn er entfcheidende Verbefferungen gegenüber

dem heutigen Projekt bringt; und zwar verlangt man neben kleineren

Forderungen in erfter Linie den Anfchluß der jüdifchen Teile Jeru-

x) Heft 4, April 1937.
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falems an den jüdifchen Staat und die Angliederung des in Südpaläftina
gelegenen, fehr ausgedehnten, bisher kaum bevölkerten, aber kolonifa-
torifch vielleicht wichtigen „Negeb"-Gebietes. Sollte England, was nicht
unmöglich, wenn auch nicht fehr wahrfcheinlich, ift, in beiden Punkten
entgegenkommen, fo ift die endgültige Annahme des Teilungsplanes
durch die Juden wahrfcheinlich; follte England in bezug auf Jerufalem
fich ablehnend verhalten (was ich glaube, da die drei Religionen heilige
Stadt nach dem Vorfchlag der Kommiffion in Gänze und für dauernd
britifches Mandatsgebiet bleiben foil), fo würden die Gegner des
Teilungsplanes bei den Juden vielleicht die Oberhand gewinnen. — Aber
nehmen wir einmal an, es trete der erfte Fall ein, und die Juden ftimm-
ten dem Teilungsplan in feiner endgültigen Form, wenn auch fchweren
Herzens, zu: bedeutet das bereits die Durchführung des Teilungsplanes?
— Keineswegs; denn außer dem jüdifchen gibt es den nicht minder wichtigen

arabifchen und — last not least — den englifchen Faktor; und
außerdem den Völkerbund (Mandatskommiffion und Völkerbundsrat),
der ja theoretifch, wenn auch nicht real, der Souverän Paläftinas ift, und
in deffen Auftrag England — de jure, aber nicht de facto — handelt;
ferner Amerika, das, trotzdem es dem Völkerbund nicht angehört,
durch ein befonderes Abkommen mit England (aus dem Jahre 1924) fich
das Mitbestimmungsrecht in allen Fragen, die mit einer evtl. Abänderung

des Paläftina-Mandats verknüpft find, gefichert hat. Bei diefer
Fülle von mitbeftimmenden Faktoren ift es nicht leicht, den zukünftigen
Gang der Dinge mit einiger Sicherheit vorauszufagen; es foil aber
dennoch verfucht werden, foweit wie bisher erkennbar, die Haltung der
einzelnen Faktoren zu analysieren.

Die Haltung der Juden wurde im Vorhergehenden kurz gefchildert.
Und was denken die Araber? — Sie lehnen, wie fchon oben gefagt, bis
jetzt einmütig die Teilung ab; in Wirklichkeit gibt es aber zwei Gruppen,

die fich zum mindeften in der Fettigkeit ihres Standpunktes
unterfcheiden: die vorläufig zahlenmäßig größere und einflußreichere fteht
unter der Leitung des Mufti von Jerufalem, Chadsh Emin Huffeim, der
ja die Seele des arabifchen Widerftandes in Paläftina darfteilt; folange
er als Präfident des Oberften Moflemifchen Rates freie und unkontrollierte

Verfügung über die großen Mittel des Waqf (Gelder der religiöfen

Stiftungen) befitzt, wodurch zahlreiche Menfchen materiell direkt
und indirekt von ihm abhängen, wird es die andere, von dem früheren
Bürgermeifter von Jerufalem, Nafchafchibi, geführte Gruppe nicht leicht
haben, fich durchzufetzen. Die Nafchafchibi-Gruppe ill an fich gemäßigter

und fteht in enger Verbindung mit dem von England abhängigen
Emir Abdallah von Transjordanien, der feinerfeits wieder ein traditioneller

Feind des Mufti ift. Abdallah, der fich auf den Königsthron des

neu zu gründenden arabifchen Staates, der mit Transjordanien zufam-
mengefchloffen werden würde, Hoffnungen macht, hat natürlich hinter
den Kuliffen alles getan, was in feinen Kräften ftand, um das Zuftande-
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kommen des Teilungsplanes zu fördern; und die Nafchafchibi-Gruppe,
die in diefem Fall die leitenden Poften befetzen würde, wünfcht
vielleicht im Herzen die Verwirklichung. Aber weder Abdallah noch die
Nafchafchibi-Leute können es bei dem herrfchenden Terror wagen, ihrer
Anficht offenen Ausdruck zu geben und fie beteuern daher nach außen
ihre Gegnerfchaft gegen die Teilung (die fie natürlich auch nicht freudig
begrüßen; denn ein arabifcher Nationalftaat im ganzen Lande wäre
auch ihnen lieber); dennoch würden fie fich aber wohl damit abfinden,
wenn dabei ihre perfönlichen und materiellen Afpirationen, die in der
arabifchen Politik eine noch größere Rolle fpielen wie anderwärts,
erfüllt würden!

Der Schlüffel der ganzen Lage liegt in der Perton des Mufti. Trotzdem

der Kommiffionsbericht klar und wiederholt feine Mitfchuld an
den Ereigniffen des vergangenen Jahres feftgeftellt hat und Maßnahmen
zur Einfchränkung feines Einfluffes dringend empfiehlt, ill bisher wenig
erfolgt. Zwar wurde die Abhaltung eines vom Mufti geplanten
Kongreffes in Syrien verboten, wurden Hausfuchungen und Verhaftungen in
den Räumen des „Arab Higher Committee" in Jerufalem, deffen kämp-
ferifcher Präfident er ift, vorgenommen, aber der Mufti felbft, der feit
den letzten Wochen das fakrofankte Gebiet der Omar-Mofchee kaum
noch verläßt, um dem Zugriff der Polizei zu entgehen, wurde bisher
nicht angetaftet. Wahrfcheinlich halten die Engländer den Zeitpunkt
für ein Vorgehen, das möglicherweife Unruhen auslöfen würde, noch
nicht für gekommen, wollen den Gang der Ereigniffe in Genf und London

abwarten und die Dinge nach englifcher Gewohnheit (Wait and
see!) noch ausreifen laffen. Vorläufig muffen wir jedenfalls die ablehnende

Haltung der Araber, auch wenn fie fich vielleicht noch ändern
könnte, als eine Tatfache registrieren. Und ebenfalls haben bis jetzt weder

das britifche Parlament noch die Mandatskommiffion viel Enthufiasmus

für den Teilungsplan in der heutigen Form gezeigt, ohne ihn aber
auch endgültig abzulehnen. Das ill verftändlich; denn die Durchführung
der Teilung ill in fall noch stärkerem Grad, als es das Mandat bisher

war, mit einer Fülle von Schwierigkeiten wirtfchaftlicher, administrativer,

ftrategifcher und politifcher Natur verknüpft. Und dies ift der

Grund, warum man Sich von allen Seiten intenflv bemüht, brauchbare
Alternativen an Stelle der Teilung ausfindig zu machen. Denn jede
künftliche politifche Teilung eines bisher einheitlichen Landes ill ein
unnatürlicher und dem normalen Empfinden widerstrebender Vorgang, um
wieviel mehr die Teilung des fo vielen Menfchen in der ganzen Welt
teueren Heiligen Landes!

Die Kommiffion felbft gibt für den Fall der Nicht-Annahme des

Teilungsplanes bei gleichzeitiger Fortdauer des Mandats in feiner heutigen

Form nur eine Alternative: Befchränkung der jüdifchen Einwanderung!

Und zwar Regulierung nicht wie bisher ausfchließlich auf Grund
der wirtfchaftlichen Aufnahmefähigkeit des Landes, fondern außerdem
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unter politifchen Gefichtspunkten bedingte Fixierung der Gefamtein-
wandererzahl pro Jahr auf eine von Zeit zu Zeit zu bestimmende
Höchstgrenze. Diefes Prinzip ill bereits jetzt praktifch in Kraft getreten,
indem die Einwanderungsziffern für die nächften Monate auf insgetamt
iooo pro Monat feftgelegt wurden, was eine draftifche Reduzierung
gegenüber den bisherigen Zahlen bedeutet. Gleichzeitig werden eine Reihe
anderer Maßnahmen auf dem Gebiet der Verwaltung empfohlen, die
hier aufzuzählen zu weit führen würde. Diefer Vorfchlag, der die
jüdifche Kolonifation praktifch zum Stillftand bringen würde, ohne doch
die arabifchen Wünfehe zu befriedigen, ift nach meiner Auffaffung nur
als Druckmittel gedacht, um die widerstrebenden Völker entweder dem
Gedanken der Teilung oder dem einer Verftändigung geneigter zu
machen. Denn einem folchen Regime würden die Juden ficher, die Araber
wahrfcheinlich, jede andere Löfung als kleineres Uebel vorziehen.

Aber gibt es denn überhaupt noch andere Möglichkeiten? Ja, und
zwar theoretifch fogar eine ganze Reihe, praktifch allerdings nur fehr
wenige. — Klar ift, daß in der gegebenen politifchen Situation keine
Löfung gefunden werden kann, die beiden Völkern alles gibt, was fie
anftreben. Weder werden die Araber alfo ganz Paläftina als autonomen
arabifchen Nationalftaat (mit jüdifcher Minorität) erhalten, und erft
recht nicht umgekehrt die Juden den „Judenftaat" in ganz Paläftina
(mit arabifcher Minorität). Sondern beide Völker muffen, ob fie wollen
oder nicht, auf manches verzichten. Diefer Verzicht kann räumlich
oder politifch-numerifch fein. Das heißt, um die Frage vom jüdifchen
Standpunkt aus zu betrachten: die Juden können entweder ihre gefamten

Hauptforderungen (freie Einwanderung, Majorität und eigener
Staat) auf einem Teilgebiet Paläftinas verwirklichen, oder fie können,
bei Nichtzuftandekommen der Teilung, im Gefamtgebiet Paläftinas
einen Teil ihrer Forderungen erreichen: nämlich, im beften Fall, die Po-
fition der nationalen Gleichberechtigung als Staatsvolk, aber verbunden
mit einer durch politifche Gefichtspunkte bedingten direkten oder
indirekten Einwanderungsbefchränkung; im fchlechteren Fall aber nicht
einmal fo viel, da in der bisherigen Diskuffion von arabifcher und engli-
fcher Seite im Falle der Nicht-Teilung zwar die Einwanderungsbefchränkung

als feftflehend angenommen wird, diefe aber bisher keineswegs

mit der „nationalen Gleichberechtigung, unabhängig von der Zahl",
fondern mit dem Status als nationale Minderheit, der für die Juden
ganz unakzeptabel ifl, verknüpft wird. — Vom arabifchen Standpunkt
gefehen liegt die Situation ähnlich: ihre drei Hauptforderungen
(Aufhebung der Balfour-Deklaration, Einftellung der jüdifchen Einwanderung,

unabhängige arabifche National-Regierung), können bei
Durchführung der Teilung innerhalb des zu bildenden arabifchen Staates, alfo
auf einem Teilgebiet Paläftinas, zur Gänze, oder in einem ungeteilten
Gefamt-Paläftina nur in abgefchwächter Form, d. h. zum Teil
durchgeführt werden. — Die Engländer liehen, nach meiner Auffaffung zu
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Recht, bereits mit dem Churchillfchen Weißbuch vom Jahre 1922, das

von der zioniftifchen Organifation ausdrücklich, wenn auch widerstrebend,

als bindende Interpretation der Balfour-Deklaration anerkannt
wurde, auf dem Standpunkt, daß die Verpflichtungen der Engländer
gegenüber Arabern und Juden von gleichem Gewicht find; diefe
Auffaffung ift nicht nur politifch, fondern auch moralifch zu rechtfertigen,
wenngleich es über diefen Punkt viele Controverfen gibt. Die Engländer
haben diefe Auffaffung auch heute nicht verlaffen, aber weder Araber
nochJuden haben ihre altenHoffnungen auf mehr, wie diefer Konzeption
entfpricht, endgültig aufgegeben. Der Teilungs-Vorfchlag, auf diefer
paritätifchen Auffaffung der Engländer beruhend, behandelt beide
Nationen prinzipiell gleich, auch wenn die ihnen zugedachten Flächen in
Größe und Befchaffenheit ungleichwertig find. Der Vorfchlag entfpringt
der Ueberzeugung, daß das Mandat in feiner bisherigen Form, die die
entgegengefetzen Forderungen der beiden gleich ftark zu berückfichti-
genden Völker geradezu hervorruft und fie innerhalb eines Territoriums
aufeinander prallen läßt, fich als undurchführbar erwiefen hat, und
daher eine Aenderung des Mandats und eine räumliche Separierung beider

Völker, foweit wie möglich, durchzuführen fei. Die Thefe von der
Undurchführbarkeit des Mandates wird von den Juden heftig beftritten.
Und ficher hätte Vieles nicht fo zu kommen brauchen, wenn das Mandat
mehr nach feinem Geift, ftatt nach feinem Buchftaben gehandhabt worden

wäre; worüber noch viel gefagt werden könnte. Aber fo, wie die
Dinge fich nun einmal entwickelt haben, ift das Mandat in feiner
heutigen Form tatfächlich ein fchwerer Hemmfchuh für die jüdifche
Kolonifation, die Entwicklung des Landes im Ganzen und nicht zuletzt für
die Administration felbft, die bei all ihren Handlungen dauernder Kritik
von einer oder beiden Seiten ausgefetzt war und bei der Gegenfätzlich-
keit der Wünfehe es natürlich nie recht machen konnte, was nicht dazu
beitrug, ihren Tatendrang zu fteigern! Der Teilungsvorfchlag ift aus
diefen bitteren Erfahrungen heraus entftanden; er geht von dem
Grundgedanken aus, daß die Juden in ihrem Teilgebiet und die Araber im
übrigen, größeren Teil Paläftinas ein jeder „nach feiner Façon feiig
werden können", wenn die hemmenden Vorfchriften des bisherigen
Mandats kein Hindernis mehr bilden.

Der Gedanke einer verfchiedenen Handhabung der Politik in den
verfchiedenen Teilen Paläftinas ift aber weder neu noch notwendigerweife

an den Gedanken der Bildung zweier tinabhängiger Staaten
geknüpft. Der fogenannte „Kantonifierungs-Plan" ift ebenfalls auf dem
Grundgedanken aufgebaut, in den zu bildenden überwiegend jüdifchen
Bezirken (Kantonen) in erfter Linie die jüdifchen Gefidhtspunkte, in
den überwiegend arabifchen Diftrikten vorwiegend die arabifchen
Forderungen zu berückfichtigen; er vermeidet die Teilung des Landes,
fchafft kantonale Selbstverwaltung, erftrebt aber nicht die volle
Unabhängigkeit der einzelnen Kantone, da diefe durch die Lage der Dinge
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zur Zufammenarbeit auf vielen Gebieten in einer Zentralregierung
genötigt find, die ohne überragende Beteiligung der Engländer vorläufig
kaum möglich fcheint. Der Kantonifierungs-Plan bietet manche Vorteile,
weshalb die Kommiffion fich auch eingehend mit ihm befaßt hat; er
wurde aber fchließlich fallen gelaffen, weil er den Afpirationen der
Araber auf nationale Unabhängigkeit nicht genügend entfprach.

In allerletzter Zeit ift nun ein weiterer Vorfchlag aufgetaucht, der
die mittlere Linie zwifchen dem Kantonifierungsplan, der die Einheit
des Landes aufrecht erhält, und dem Teilungsplan, der zwei getrennte
Staaten fchafft, innehält, und der, wie mir fcheint, die befte bisher vor-
gefchlagene Löfung darfteilt. Nach diefem neuen Plan foil die Teilung
zwar in Gang gefetzt werden, aber nicht zur fofortigen oder doch möglichft

fchnellen Bildung zweier unabhängiger Staaten, fondern vorerst
nur zur Schaffung zweier Mandatsgebiete „mit verfchiedenem Vorzeichen",

die fich dann im Laufe einer längeren Uebergangszeit — je nach
dem Zuftandekommen oder Nicht-Zuftandekommen einer Kooperation
zwifchen Juden und Arabern — entweder zu Kantonen in einem
einheitlichen, binationalen Paläflina, oder zu Keimzellen der fpäteren
unabhängigen Staaten entwickeln können. Aus dem Kreife der Mandats-
Kommiffion wurde, foweit bis jetzt bekannt ift, der letztere Weg,
verbunden mit der dauernden Internationalifierung der Heiligen Stätten,
vorgefchlagen. Sollte Sich aber der erfte Weg doch noch als gangbar
erweifen (was ich glaube), fo Händen wir vor dem eigenartigen
Phänomen, daß die fchon verloren geglaubte Einheit erft auf dem Umweg
über die Trennung erreicht werden konnte!

Wenn die Vernunft, (d. h. Verftändnis nicht nur für die eigenen
Notwendigkeiten, fondern auch für die des Anderen!) in der Politik
eine größere Rolle fpielen würde, als es leider der Fall ift, fo wäre diefer
Umweg und die dadurch bedingte Verzögerung vielleicht nicht nötig;
fie ift aber wahrfcheinlich unvermeidbar, da eine Einigung zwifchen
Juden und Arabern in einer „Round-Table-Konferenz", die die direkte
Schaffung eines binationalen Staates mit nationaler Gleichberechtigung
beider Völker zum Ziel hat, kaum zu erwarten ift. Denn weder find die
Araber bisher bereit, den Juden mehr wie Minoritäten-Rechte einzuräumen,

noch find die Juden bereit, den für die nationale Gleichberechtigung

von ihnen geforderten Preis der freiwilligen Einwanderungs-
Befchränkung zu zahlen, wodurch die Furcht der Araber vor der Majo-
rifierung befeitigt werden könnte. Die Juden find nicht hierzu bereit,
trotzdem praktifch die Einwanderung fo oder fo befchränkt werden
wird (bei Nicht-Teilung durch politilche Höchft-Grenze, bei Teilung
— auf längere Sicht gefehen — wegen der verminderten Aufnahme-
Möglichkeiten eines Teils Paläftinas gegenüber dem Ganzen!). Diefe
Haltung ill zwar angefichts der Lage der Juden in Oft- und Mitteleuropa

pfychologifch verftändlich, wird aber dennoch nichts an der
harten Tatfache ändern können, daß Paläftina nur einen Teil derer, die
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dorthin ftreben, aufnehmen kann, und daß die Erreichung einer Majorität

in Paläftina gegen den Willen der Araber äußerft unwahrfchein-
lich ift. Es fcheint mir, daß die Juden zu Unrecht Erreichung der Majorität

mit „Sicherheit" gleichfetzen. Zwar ili die numeritene Zahl der
Juden für ihre Sicherheit von fehr großer Bedeutung; aber fogar eine
durch irgendeine Konftellation gegen den Willen der Araber erreichte
jüdifche Majorität in Paläftina bietet dennoch keinen Schutz gegen das
die jüdifche Intel umbrandende Meer arabifcher Völker, wenn diele
feindlich gefinnt find. Wirkliche Sicherheit kann — wie überall — nur
auf freiwilligen Vereinbarungen mit der Balis der Gleichheit und auf
Intereffenverknüpfung der beiden Völker beruhen. Zur Erreichung einer
folchen auf Gleichheit ruhenden Verhandlungsbafis ill eine möglichfte
Stärkung des jüdifchen Sektors in jeder Beziehung, numerifch,
wirtfchaftlich, politifch (und leider auch militärifch!) bei der realiftifchen
Denkweife unferes arabifchen Verhandlungspartners allerdings eine
nötige Vorausfetzung; daher möchte ich die bisherige jüdifche Politik
„der Schaffung von Tatfachen" im Großen als richtig bezeichnen, jedoch
mit dem Hinweis, daß die bisherigen Methoden nicht über ihr Ziel:
Erreichung einer auf Gleichheit ruhenden Verhandlungsbafis,
hinausgeführt werden dürfen; und von diefem Ziel find die Juden auf Grund
ihrer numerifchen und dynamifchen Stärke nicht mehr weit entfernt,
wofür ja die Intenfität des arabifchen Widerftandes und die Vorfchläge
des Peel-Berichtes der befte Beweis find.

Zufammenfäffend kann Folgendes gefagt werden: Jede auf
Vereinbarungen zwifchen Juden und Arabern beruhende Löfung, die einen
dauerhaften Frieden und eine Kooperation zwifchen den beiden Völkern

gewährleiftet, ift einer von außen auferlegten Löfung vorzuziehen.
Die Juden tun gut, nicht ein Maximum, fondern das für die Durchführung

und Sicherung der kolonifatorifchen und kulturellen Ziele des

Zionismus erforderliche Minimum an Staatlichkeit anzuftreben. Diefes
ift im binationalen Staat mit nationaler Gleichberechtigung beider Völker

enthalten. Ill diefes Ziel auf direktem Wege, wie wahrfcheinlich,
heute noch nicht erreichbar, fo ift ein Uebergangsregime in Richtung
auf die Kantonifierung zu begrüßen. Sollte auch dann unglücklicherweife

noch immer keine Verftändigung erzielt werden, bleibt die
endgültige Teilung mit Errichtung eines felbftändigen jüdifchen und eines
arabifchen Staates als letzter Ausweg.

Hoffen wir, daß die beteiligten Körperfchaften und Völker die
nötige Klarheit befitzen werden, um die Dinge zu fehen wie fie find;
daß fie genug Gerechtigkeitsgefühl haben werden, um die Löfung der
fchwierigen politifchen Fragen Paläftinas auf Recht und nicht auf
Macht zu gründen; und daß fie genug Fettigkeit und Glauben befitzen
werden, um den einmal als recht erkannten Weg trotz aller Gefahren
und Hinderniffe unbeirrt bis zum Ende zu gehen! Ernft Lewy

l66


	Die Teilung Palästinas und ihre Alternativen

